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EG würgt Privatverkauf 
von Wildpret ab! 

"Pirsch" -Protest gegen Richtlinie, bevor es zu spät ist 

Geht es nach dem Willen 
der EG-Kommission in 
Brüssel, dann drohen dem 
Verbraucher, der Wild in 
der eigenen Küche zube
reitet oder in einer Gast
stätte verzehrt, nach dem 
1. Januar 1993 nicht ab
sehbare gesundheitliche 
Gefahren und den euro
päischen Revierinhabern 
Verluste in Milliardenhö
he. Der Grund hierfür: ein 
'Ion der EG-Kommission 
stammender Richtlinien
entwurf zur "Regelung 
der gesundheitlichen Fra
gen beim Erlegen freile
bender Wildtiere und 
beim Vermarkten von de
ren Fleisch", erarbeitet 
am 7. und 8. März dieses 
Jahres durch eine Gruppe 
von Agrar- und Veterinär
sachverständigen an hand 
einer Arbeitsunterlage der 
deutschen und der spani
schen Delegation. 

Hieraus die wichtigsten Fak
ten: "Die Mitgliedsstaaten 
tragen dafür Sorge, daß 
Wildfleisch freilebender Tie
re nur durch Wildverarbei
tungsbetriebe vermarktet 
wird, die die Vorschriften die
ser Richtlinie einhalten. Von 
dieser Richtlinie unberührt 
bleiben die einzelstaatlichen 
Vorschriften für den Verkauf 
oder die direkte Abgabe von 
nicht ausgeweidetem und 
nicht enthäutetem bzw. nicht 
gerupftem Wildfleisch freile
bender Tiere in kleinen Men
gen an den Endverbraucher" 
(Artikel 3 des Richtlinienent
wurfs). 

Vorgenanntes bedeutet, 
• daß einerseits die direkte 

Belieferung von Gaststät
ten, Restaurants und Hotel
küchen durch den Re
vierinhaber künftig nicht 
mehr erlaubt ist; 

• daß die Abgabe eines Stük
kes Haar- oder Federwild 

Unvorstellbar: Wild soll nur noch in unausgeweidetem Zu
stand an Privatpersonen abgegeben werden können. 

an eine Privatperson nur 
in nicht ausgeweidetem, 
nicht enthäutetem und 
nicht gerupftem Zustand 
erfolgen darf. 

Der Praktiker weiß, was dies 
bedeutet: 

• Der Empfänger solchen 
Wildes muß in unmittelba
rer Nähe des Erlegerortes 
wohnen, soll das Stück 
nicht verhitzen. 

• Er muß in der Lage sein 
und die Möglichkeit besit
zen, das Wild auszuweiden 
und zu häuten bzw. zu rup
fen. 

• Er muß den Veterinärmedi
ziner zur Fleischuntersu
chung bestellen, da er als 
Nichtfachmann die Genuß
tauglichkeit des erworbe
nen Wildfleisches nicht be
urteilen kann. 

Fazit: Der Endverbraucher 
wird es ablehnen, solches 
Wild überhaupt zu kaufen 
(was offensichtlich seitens 
der EG-Arbeitsgruppe ange
strebt wird!). 

Der Revierinhaber, der somit 
künftig nur noch an einen 
Wildverarbeitungsbetrieb 
(dieser muß behördlich als 
solcher anerkannt sein) lie
fern kann, unterliegt nach der 
EG-Richtlinie dessen Kontrol
le. So bestimmt es Artikel 6 
des Richtlinienentwurfes. In 
ihm heißt es: 

" Die Wildverarbeitungsbe
triebe tragen dafür Sorge 
bzw. wachen darüber, daß 
die freilebenden Wildtiere 

• in einem Jagdgebiet mit 
durch das einzelstaatliche 
Jagdrecht zugelassenen 
Mitteln erlegt wurden ... , 

• nach dem Erlegen bzw. bei 
der Anlieferung in den 
Wildverarbeitungsbetrie
ben unverzüglich aufge
brochen und ausgeweidet 
werden, 

• unmittelbar nach dem Auf
brechen und Ausweiden so 
gelagert werden, daß sie 
gründlich auskühlen und in 
den Körperhöhlen abtrock
nen können ... 

Vorgenanntes heißt für die 
Praxis, daß der Wildverar
beitungsbetrieb künftig nur 
noch Wild von jenen Revier
inhabern erwirbt, von denen 
er durch eigene Kontrollen si
cher weiß, daß sie das Wild 
hygienisch einwandfrei ge
winnen (z. B. aufbrechen und 
ausweiden in einer hierfür 
geeigneten Wildkammer un
ter optimalen Lichtverhältnis
sen) und über eine Kühlkam
mer zur Wildkörperkühlung 
(vorgeschriebene Kerntem
peratur +7 Grad) verfügen. 
Ferner, daß sie die zum jewei
ligen Wildtier gehörenden in
neren Organe (Herz, Lunge, 
Leber und Nieren) am Tier
körper fü r die spätere Fleisch
beschau (Anhang Kapitel 111, 
Absatz 2) belassen. 

Im gleichen Artikel wird auch 
festgelegt, daß der amtliche 
Tierarzt dafür zu sorgen hat, 
daß Wildfleisch von freile
benden Tieren beim Vorlie
gen nachstehender Merkma
le nicht zum Verzehr angebo
ten wird (Anhang, Kapitel IV, 
Position 6): 

• abnorme Verhaltenswei
sen und Störungen des All
gemeinbefindens; 

• Fehlen von Anzeichen äu
ßerer Gewalteinwirkung 
als Todesursache; 

• Geschwülste oder Abszes
se, wenn sie zahlreich oder 
verteilt in inneren Organen 
oder in der Muskulaturvor
kommen; 

• Schwellungen der Gelenke 
oder Hoden, Hodenvereite
rung, Leber- oder Milz
schwellung, Darm- oder 
Nabelentzündung; 

• fremder Inhalt in den Kör
perhöhlen, insbesondere 
Magen- und Darminhalt 
oder Harn, wenn Brust
oder Bauchfell verfärbt 
sind; 

• erhebliche Gasbildung im 
Magen-. und Darmkanal 
mit Verfärbung der inneren 
Organe; 

• erhebliche Abweichungen 
der Muskulatur oder der 
Organe in Farbe, Konsi
stenz oder Geruch; 

• offene Knochenbrüche, so
weit sie nicht unmittelbar 
mit dem Erlegen in Zusam
menhang stehen; 

• erhebliche Abmagerung 
oder Schwund einzelner 
Muskelpartien; 
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• ~ische Verklebungen oder 
Verwachsungen von Orga
nen mit Brust- oder Bauch
fell; 

• sonstige erhebliche sinn
fällige Veränderungen, 
außer Schußverletzungen, 
wie z. B. stickige Reifung. 

Daß der EG-Richtlinienent
wurf letztlich voller Wider
sprüche steckt, zeigt sich u. a. 
darin, daß einerseits im Arti
kel 6 Abs. 2 das Aufbrechen 
und Ausweiden unmittelbar 
nach dem Erlegen (wie bis
her bei uns üblich) nicht aus
geschlossen, ja sogar gefor
dert werden - andererseits 
jedoch der amtliche Tierarzt, 
der jedes in den Wildverar
beitungsbetrieb gelieferte 
Stü'.:k Haar- und Federwild zu 
untersuchen hat, nach Kapi
tel IV des Anhangs zur Richtli
nie verpflichtet ist, den Tier
I'örper und dessen Eingewei-

1 zu besichtigen, um das 
Vorliegen von Schwellungen 
der Hoden, Leber- oder Milz
schwellung, Darm- und Na
belentzündungen, Gasbil
dung im Magen- und Darm
kanal, Verfärbung der inne
ren Organe u. a. m. zu über
prüfen. 

Folgerung: Wird dieser Ent
wurf zur verbindlichen EG
Richtlinie und soll ihm vollin
haltlich entsprochen werden, 
dann bedeutet dies für die 

Praxis: 
• Kein direkter Verkauf mehr 

von Haar- und Federwild 
weder an Wildeinzelhan
delsgeschäfte noch an die 
Gastronomie durch den 

erfügungsberechtigten. 

Ein Verkauf erlegten Wildes wäre nur noch möglich, wenn 
das Revier über eine Aufbrech- und Kühlkammer verfügt. 

• Verkauf nur an anerkannte 
Wildverarbeitungsbetriebe 
und nur unter der Voraus
setzung, daß 

• der Wildverarbeitungsbe
trieb sich in unmittelbarer 
Nähe des Reviers befindet 
bzw. das Revier über einen 
Ausweideraum und eine 
Kühleinrichtung zur Aufbe
wahrung des Wildes, sei
ner inneren Organe und 
des gesamten Aufbruchs 
verfügt; 

• das Wild unausgeweidet 
dem Wildgewinnungsbe
trieb zugeführt bzw. bei 
ausgeweideten Stücken 
neben den inneren Orga
nen auch der gesamte Auf
bruch zur Untersuchung 
mitgeliefert wird; 

• Verkauf an Privatpersonen 
als Endverbraucher in Ein
zelteilen (Rücken, Keulen, 
Blätter etc.) nicht erlaubt, 
sondern nur in nicht 
ausgeweidetem Zustand 
möglich ist; 

• bei der Lieferung nicht aus
geweideten Wildes an Pri
vatpersonen und Wildver
arbeitungsbetriebe Emp
fänger wie Lieferant grund
sätzlich davon ausgehen 
müssen, daß das Stück 
vom amtlichen Veterinär
mediziner aufgrund der in
zwischen eingetretenen 
bedenklichen Merkmale 
nichtzum Verzehrfreigege
ben wird. 

Was verblüfft, ist die Tatsa
che, daß dieser Richtlinien-

entwurf mit auf einer Vorlage 
des deutschen Gesundheits
ministeriums basiert. (Offen
sichtlich will man durch die 
Hintertür EG in der Praxis bei 
der jetzigen gesetzlichen Re
gelung erkannte Mängel, die 
in einer zu laxen Handha
bung der Fleischhygienever
ordnung durch die Jäger 
selbst begründet sein mö
gen, die an sich bei uns vor
bildlichen Regelungen ver
schärfen.) Ferner verwun
dert, daß an dieser Regelung 
Veterinärmediziner mitwirk
ten, die an sich wissen soll
ten, daß ca. 40 Minuten nach 
Eintritt des Todes die Magen
und Darmbarriere zusam-

8 menbricht und dadurch für 
~ den Menschen gesundheit

lich gefährliche tierische Ma
gen-/Darmbakterien in die 
Bauchhöhle auswandern, 
sich am Wildfleisch ansie
deln und dort kräftig vermeh
ren. 

Protest einlegen 
Was ist zu tun? Alle von die
sem Richtlinienentwurf Be
troffenen Verbraucher, 
Wild händler, Gastronomen 
und Jäger - sollten sofort 
und unverzüglich beim Bun
desminister für Gesundheit 
gegen diesen Richtlinienent
wurf in seiner jetzigen Fas
sung massiv protestieren. 
Die "Pirsch" ruft ihre Leser 
auf, hier aktiv zu werden. Nut
zen Sie für Ihren Protest unse
ren Vordruck, und senden Sie 
eine Kopie davon auch an Ih
ren Landtags- und Bundes
tagsabgeordneten. 

Olgierd Graf Kujawski 

~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

Im Interesse der Volksge
sundheit und des Schutzes 
des Verbrauchers vor nicht 
verzehrfähigem Fleisch von 
wildlebenden Tieren appel
liere ich an die Bundesre
gierung und den zuständi
gen Fachminister, die Bun
desministerin für Gesund
heit Gerda Hasselfeldt, dem 

Datum: 
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vorliegenden EG-Richtli
nienentwurf (Nr. 5357/91 
vom 5. April 1991) zur "Rege
lung der gesundheitlichen 
Fragen beim Erlegen freile
bender Wildtiere und beim 
Vermarkten von deren 
Fleisch" in seiner jetzigen 
Fassung nicht zuzustim
men. 

U nte rsch rift: 

Begründung: Der Entwurf 
sieht Regelungen vor, die in 
ihrer Konsequenz (Lieferung 
unausgeweideter Wildtiere 
an Privatpersonen bzw. an 
Wildverarbeitungsbetriebe) 
aus lebensmittelhygieni
scher Sicht nicht zu verant
worten sind und beträchtli
chen volkswirtschaftlichen 
Schaden (Herbeiführung 
der Genußuntauglichkeit 
von Wildfleisch, Verbot des 
Direktverkaufs aus dem Re
vier an Wildeinzelhandels
geschäfte und gastronomi
sche Betriebe) verursachen. 
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Bitte schneiden Sie den 
Aufruf aus (oder kopieren 
ihn, wenn Sie die "Pirsch" 
nicht zerschneiden wol
len), kleben ihn unter
schrieben auf eine ausrei
chend frankierte Postkarte 
und schick~n diese mit 
vollständiger Anschrift an 
Redaktion "Die Pirsch" 
Stichwort Wildpret 
Postfach 40 03 20 
8000 München 40 

Wir werden die Karten 
sammeln und der Bun
desministerin für Gesund
heit übergeben. 

Rufen Sie auch Ihre Freun
de und Bekannten zur Un
terstützung der Aktion auf. 


